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4 F/ELLE - KOMMENTIERT

FALL 1 Die schreiberin dieses faites ist körperlich behindert und lebt
seit 15 jahren in einem heim, vorher war sie in einem kinder-

heim.
Red.

Wegen misslichen Verhältnissen konnte ich nicht zu hause aufwachsen und

bekam so schon ganz früh einen Vormund. Er war sehr lieb zu mir, machte auch

keine Vorschriften, was ich zu tun hätte und was nicht, sondern liess mir volle

freiheit, so dass ich nie auf den gedanken kam, die Vormundschaft aufzulösen.

Vor zwei jahren nun war ich bei einem ehepaar eingeladen und da kam auch das

ins gespräch. Sie sagten mir, dass ich meine Vormundschaft auflösen könnte,

wenn ich wollte. Ich fragte wegen den vorteilen, die sich daraus ergeben würden.

Man sagte mir, ich würde dann stimmberechtigt, und ich musste dann beim tode

des Vormunds keinen neuen suchen. So wäre ich auch diese sorge los. Das alles

besprach ich mit meinem vormund und bat ihn, wenn er einverstanden sei, bei

der gemeinde ein gesuch einzugeben deswegen. Er tat es und bekam die zusage

ohne weiteres. Ich fragte auch die gemeinde, warum sie mir das nicht gesagt

hätten. Sie antworteten ehrlich, es sei ihnen untergegangen, und der vormund meinte,

er hätte nicht den eindruck erwecken wollen, dass er mich nicht mehr wolle.

Nun würde mich interessieren, warum jemand, der unter Vormundschaft steht,

nicht zur urne gehen kann, auch wenn er schon lange volljährig ist.

Ein ehemaliger mündel

Kommentar
Nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB) erlangt grundsätzlich jedermann

seine volle handlungsfähigkeit, wenn er mündig und urteilsfähig ist - d.h.

wenn er das 20. altersjahr vollendet hat und vernünftig zu handeln vermag (art.

13 - 16 ZGB). Die Urteilsfähigkeit wird vom gesetz "vermutet", so dass die

handlungsfähigkeit ohne jegliches zutun des betroffenen oder einer behörde

automatisch am 20. geburtstag eintritt (art. 431 ZGB).

Soll nun der eintritt der handlungsfähigkeit eines bevormundeten verhindert

werden, bedarf dies eines besonderen entmündigungsverfahren, in dem die

gesetzliche Vermutung der Urteilsfähigkeit widerlegt werden muss. Folgende drei

gründe kennt das gesetz für die bevormundung eines an sich volljährigen:

- geistige Unfähigkeit (geisteskrankheit oder geistesschwache) (art. 369 ZGB)

- moralische Unfähigkeit (Verschwendung, trunksucht, lasterhafter lebenswan-

del oder die art und weise der Vermögensverwaltung) (art. 370 ZGB)

In beiden fällen muss für eine bevormundung zusätzlich zur "Unfähigkeit" noch

ein kausaler mangelzustand vorliegen, wie z.b. dass der betroffene deswegen

seine angelegenheiten nicht zu besorgen vermag, seine familie der gefahr eines
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notstandes aussetzt, dauernd des beistandes und der fursorge bedarf oder die

Sicherheit anderer gefährdet.

- Ich dritten fall wird jemand entmündigt, wenn er eine freiheitsstrafe von

mehr als einem jähr zu verbüssen hat (art. 371 ZGB).

Beat Schumacher, Sulgenrain 22, 3007 Bern

Und weiter.
bevormundet werden leute, die aus irgendeinem grund nicht urteilsfähig sind.
Man spricht ihnen auch die Urteilsfähigkeit in politischen belangen ab, deshalb
haben sie kein stimm- und Wahlrecht.

Im vorliegenden fall war ein entmündigungsverfahren nicht eingereicht worden,
es bestand ja auch kein grund dazu. Aber die Streichung der bevormundung, die
automatisch hätte vorgenommen werden müssen, wurde nicht ausgeführt.
Niemanden störte das anscheinend. Alle (vormund, mündel und die behörden)
fanden es in Ordnung, dass eine junge körperbehinderte frau, die in einem heim

lebt, nicht fähig sein sollte, vollumfänglich für sich verantwortlich zu sein.

Warum eine bevormundung notwendig sein kann, beschreibt dr. Nüscheler in

einer eingäbe zur revision des vormundschaftsrechts an den bundesrat:

In unserm "rechtsdienst für behinderte", der allen invaliden unentgeltlich
zur Verfügung steht, erleben wir immer wieder, dass behinderte jugendliche,
kaum haben sie ihren 20. geburtstag gefeiert, von fragwürdigen bis kriminellen
dementen zu unbedachten Vertragsabschlüssen überredet werden, wobei meist
unerlaubter druck ausgeübt wird, ohne dass dagegen ein genügender schütz
besteht. Der rechtsdienst für behinderte hat dann jeweils Schwierigkeiten,
solche vertrage rückgängig zu machen, denn auch schwer körperlich oder geistig
behinderte werden mit dem 20. geburtstag mündig und damit berechtigt, rechtsgültig

zu unterzeichnen..
Womit dr. Nüscheler schwer körperlich behinderten die Urteilsfähigkeit
abspricht!

Weiter unten heisst es: Gefährdet sind jene körperbehinderten, die infolge ihrer
bewegungseinschränkung physisch wehrlos sind und vor allem jene geistesschwachen,

die zwar weder lesen noch rechnen gelernt haben, aber doch notdürftig
ihren namen aufs papier setzen können.

Es muss also entschieden werden, ob ein mensch urteilsfähig ist oder nicht. Die

grenzen sind fliessend. Wer darf sich anmassen, zu entscheiden, ob einer nun
auf diese oder jene seite gehört?

Zum schluss noch Nüschelers Vorschlag an den bundesrat:

Es ist unbedingt notwendig, für die geistesschwachen und für die geisteskranken
eine sonderform der Vormundschaft einzuführen, die eine klare abgrenzung
bringt zu jenem kreis, der mit den Stichworten "Verschwendung, trunksucht,
lasterhafter lebenswandel" umschrieben wird, und die doch einen vollen
rechtlichen schütz gegen missbräuche gewährleistet. In frage kommt unseres erach-
tens ein ausbau der bestehenden beistands- oder beiratsschaft (ZGB art. 392
und 395). Eines dieser beiden rechtsinstitute ist so umzugestalten, dass die
fähigkeit, sich rechtlich zu verpflichten, aufgehoben wird, ohne aber alle übrigen
Unannehmlichkeiten der bevormundung wie z.b. die diskriminierende Veröffentlichung

im amtsblatt etc. in kauf nehmen zu müssen.
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FALL 2

G. S. geb. 18. 3. 1947, lebt in einem heim im Aargau. Von geburt an cerebral

gelähmt kann S. zwar keine handwerklichen oder büro-arbeiten ausführen, er
ist aber normal gebildet.
G. S. — beinahe 32-jährig — wird am 3. Dezember 1978 das erste mal an einer
abstimmung teilnehmen.

Wieso das?

G. S. stand zwar bis zu seinem 20. lebensjahr aus familiären gründen — unter
Vormundschaft. Mit 22 jahren, d.h. nach einer 2-jährigen probezeit, wurde die
Vormundschaft in eine beistandschaft umgewandelt. S. lässt sich vom beistand
in wichtigen angelegenheiten beraten; das funktioniert recht gut.
Dass er nicht an abstimmungen — an kantonalen oder eidgenössischen — teilnehmen

konnte, störte S. nicht bis 1977. Er schrieb an die Gemeinde B. und
bekam abschlägigen bescheid: S. könne nicht alleine handschriftliche voten abgeben,

also sei auch das stimmen für ihn nicht möglich.
S. gab nicht nach und fragte eine ihm bekannte rechtskundige person; diese
wurde bei der gemeinde vorstellig. Nach langem hin und her gab die gemeinde-
verwaltung von B. nun die schriftliche ermächtigung, dass S. ab jetzt stimmen
kann. Allerdings — so bemerkte die gemeindeverwaltung in ihrem brief —
besteht das gesetz, dass bürger, mit der hilfe einer weiteren person handschriftlich
voten abgeben können, erst seit anfang 1978.

Nochmals: S. ist geistig normal; er schreibt mit Schreibmaschine seine briefe; er
ist nicht mehr unter Vormundschaft.

Wolfgang Suttner

Kommentar
Es ist bekannt — jedermann weiss es: Wer seine stimme an der urne abgeben
will, hat seine stimm- oder Wahlzettel handschriftlich auszufüllen. Diese zettel
müssen lesbar sein, ansonsten die stimme als ungültig gezählt wird. In der regel
hat der stimmberechtigte seine stimme persönlich abzugeben. Allerdings
besteht in manchen kantonen die möglichkeit der schriftlichen Stimmabgabe.
Darüber orientiert jeweils das amtsblatt, der anzeiger, das tagblatt oder wie diese
Publikationen alle heissen. In einigen kantonen kann man sich bei der Stimmabgabe

vertreten lassen, so in den kantonen Bern und Zürich.

Ebenso sind die unterschriftenbogen zur einreichung einer initiative oder zur
ergreifung eines référendums handschriftlich auszufüllen. Diese amtlichen
Sachen müssen deshalb handschriftlich ausgefüllt werden, um der gefahr von un-
terschriftenfälschung oder fälschung des abstimmungs-bzw. wahlresultats
vorzubeugen. Mit der maschine könnte man beispielsweise namen und adressen aus
einem Verzeichnis abschreiben, ohne dass die einzelnen bürger mit den initiativen

einverstanden wären. Solche manipulationen müssen vermieden werden.

Was aber macht der behinderte, der nicht in der läge ist, seinen stimm- und
Wahlzettel auszufüllen oder eine initiative oder ein referendum zu unterschreiben?

Ihm bleibt nichts anders übrig, als den zettel durch einen freund ausfüllen
zu lassen. Dies ist nicht strafbar, weil beim freund der wille fehlt, das stimm-
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oder Wahlergebnis zu beeinflussen. Damit ist nämlich ein wesenselement der
Wahlfälschung nicht gegeben. Allerdings muss der behinderte sein abstimmungs-
geheimnis einer person öffnen. Ohne das geht es nicht!

Simon Ryser, Weingartstrasse 33, 3014 Bern

Ergänzung
1978 kam eine neue bestimmung heraus, nach der ein mitglied des wahlbüros
einem behinderten beim ausfüllen des wähl- oder Stimmzettels behilflich sein
muss, falls der behinderte das wünscht.

FALL 3

S. K. arbeitet als hausbeamtin in einem gefängnis. Sie lernt dort einen gefangenen

kennen. Aus der anfänglichen freundschaft entwickelt sich eine intensive
liebesbeziehung. Die beiden versuchen die beziehung so "geheim" als möglich
zu halten. Die gefängnisleitung erfährt trotzdem davon. Der gefangene wie die
hausbeamtin werden unter druck gesetzt. Der gefangene wird vom hausdienst
in die landwirtschaft versetzt. Als dies nichts "nützt" und die beiden immer
noch kontakt miteinander haben, wird der hausbeamtin nahe gelegt zu kündigen.

Die hausbeamtin weigert sich. Als der druck immer grösser wird, tut sie es

trotzdem. Es wird ihr nahe gelegt den kontakt mit dem gefangenen abzubrechen,

besuche im gefängnis zu unterlassen, keine briefe zu schreiben.

Als die hausbeamtin nicht mehr im gefängnis arbeitet,verlieren die beiden
trotz brieflichem kontakt die beziehung zueinander (briefzensur, besuchsver-
bot, verstärkte repressionen gegen den gefangenen).

FALL 4

(Nach der Schweizer Illustrierten nr. 35, august 78)

Helen M. wurde mit 16 jähren aus einem erziehungsheim in die psychiatrische
klinik St. Urban abgeschoben, da man anscheinend mit ihr überfordert war.
Sie war nämlich in einen hungerstreik getreten. In der klinik musste sie einen
monat in einer einerzelle verbringen. Dann kam sie in ein 12-bett-zimmer.
Gleichzeitig begannen die ärzte sie zu überreden, eine Unterbindung vornehmen

zu lassen. Sie sei schwachsinnig, das sei vererblich, und darum könne sie
keine kinder haben. Sie würde mit ihren haaren und ihrem gang die manner
reizen und sei deshalb ausserordentlich gefährdet. Schliesslich wurde das nun
17 jährige mädchen mürbe, sie kam sich schon ganz krank vor, zumal sie die
vielen medikamente schläfrig machten und ihren willen schwächten. So gab
sie die unterschritt, um schneller entlassen zu werden.

Heute ist Helen seit einem guten jähr glücklich verheiratet. Sie wünscht sich
sehnlichst kinder, kann aber keine mehr haben.

Ist sie debil?

So sahen es die psychiater:
— kinderpsychiatrischer dienst: kein Schwachsinn
— St. Urban: dominant vererbter Schwachsinn und vererbte charakterliche

Schwierigkeiten —» abtreibung
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- psychiatrisches gutachten 1977: kein Schwachsinn — entlassung aus der
Vormundschaft

- psychiatrisches gutachten 1978: normal begabt
Was sagen die psychiater dazu?
Dr. Paul Parin: "Unterbindungen von minderjährigen in heilanstalten kommen
in der Schweiz häufig vor, nicht nur in St. Urban. Das ist ein Skandal! Doch
selbst wenn wir von der frage absehen, ob eine patientin wirklich debil ist oder
nicht, berechtigt dies meiner ansieht nach einen psychiater keinenfalls, Patientinnen

von 'psychiatrischen' einfach zu unterbinden. Schliesslich hat man im
nationalsozialismus alle insassen von heilanstalten unterbunden! Damals ging
man von der théorie der 'Vernichtung von unwertem leben' aus. Diese praxis
widerspricht den mensc.henrechten! Denn es ist doch sicher ein menschenrecht,
dass sich eine frau fortpflanzen kann."

Psychiater Schneeberger, St. Urban:
"Nachträglich ist es leicht, über einen psychiater den stab zu brechen. Aber wie,
wenn das mädchen geschwängert worden wäre? Unsereiner würde nachträglich
die Verantwortung für das verpfuschte leben dieser kinder tragen müssen. Man
fühlt sich eben auch für die Psychohygiene der kommenden generation
verantwortlich. Gerade jene, die etwas dazu beitragen können, dass solche nachkommen

(die ein ziemlich schwieriges lebensschicksal haben) nicht geboren werden
müssen, sollten etwas unternehmen."
Übrigens hat der Staat ohne weiteres die kosten der Unterbindung übernommen,
die krankenkasse jedoch übernimmt die 6000 fr. für eine refertilisierung
(rückgängig machen der Unterbindung, eine operation, die nur in 20% der fälle zum
erfolg führt) nicht. Das ehepaar klagt auf Schadenersatz von 100'000 fr.

Barbara Zoller

Kommentar
Es sind schwierige fälle, die nicht anhand einiger gesetzesparagrafen erledigt
werden können.

Beide fälle haben eines gemeinsam: Menschen entscheiden über andere
menschen. Beides mal steckt die idee des Schützens dahinter.

— Der gefängnisdirektor will den Sträfling vor unguten einflüssen schützen. Kann
er abschätzen, ob der kontakt mit der hausbeamtin schädlich ist? Wohl kaum.
Sollen Strafgefangene also die freiheit haben, mit wem auch immer kontakt
zu haben und also auch eventuell schlechten einflüssen zu erliegen, sodass sie
zum beispiel kaum entlassen erneut straffällig werden? Also schütz auf kosten

der eigenen entscheidungsfähigkeit?
— Oder bei Helen: Darf ein mensch entscheiden, ob das kind eines andern ein

unwertes leben führen wird? Das ist doch nazi — einstellung, oder nicht?
Jeder mensch hat doch ein recht zu leben! — Ja, aber. Ich möchte auf alle
fälle keine geistig behinderte mutter haben! Ist meine abwehr nur eine norm-
sache? Norm: intelligent sein. Intelligenz entwickelt sich besser, wenn ein
kind im eiternhaus möglichst viele anregungen erhält. Nicht in die norm
passende führen ein schwieriges leben, geben der gesellschaft aufgaben auf. Ist
das unbedingt ein lebensunwertes leben? Menschen entscheiden über andere.
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- Der fall wird umso bestürzender, da der arzt offensichtlich eine fehldiagnose
gestellt hat. Der arzt muss es ja wissen, hat der vormund wohl gedacht.
(Vielleicht war es einer jener amtsvormünder die zwischen 50 und 100 mündet zu
betreuen haben!)

- Nur gruppen sollten solche entscheidungen treffen können. Fehlentscheidungen
werden dadurch nicht ausgeschlossen, aber doch erschwert. Ausser fach-

leuten sollten in dieser gruppe auch angehörige und therapeuten, lehrer etc.
sein, die den zu beurteildenden vom alltag her kennen.

— Im übrigen ist es paradox, von einer doppelt unmündigen (nicht volljährig
und schwachsinnig) eine unterschritt zu verlangen! Das ist aber Vorschrift!

— Es gibt heut eine art der Unterbindung, die leicht rückgängig zu machen ist.
Kein arzt sollte je eine andere méthode mehr verwenden.

Barbara Zoller
VORMUNDSCHAFTSRECHT

Gesprächsgruppe am ASKIO-mitarbeiterkurs 78

Bei medizinischen Zwangsmassnahmen im bereiche der fortpflanzung (sterilisation,

kastration, schwangerschaftsabbruch, eugenische euthanasie) sind drei
verschiedene interessenlagen zu berücksichtigen:

a) Das interesse des kindes, das eventuell gezeugt oder geboren werden könnte:
Wer soll schon beurteilen, ob ein zukünftiges kind glücklich sein könnte oder
nicht? Wir sind uns einig, dass jedes lebende menschenwesen volle lebensbe-

rechtigung hat, wie immer es behindert sei. Verhinderung von leben kann also

nie mit dem "interesse des kindes" begründet werden.

b) Das interesse der mutter, bezw. des vaters:
Dies musste das entscheidende sein. Was aber, wenn die Urteilsfähigkeit stark
herabgesetzt oder überhaupt nicht vorhanden ist? Da wären familienangehö-
rige, Vormünder, pflegepersonen usw. verpflichtet, das interesse der betroffenen

zu erkennen und zu vertreten. Oft aber vertreten diese personen gleichzeitig

noch andere, persönliche interessen. Völlig unabhängige fachleute kennen

dagegen den fall zu wenig, um ein angemessenes urteil zu treffen, sie
entscheiden dann eher aufgrund einer vorgefassten ideologie, anstatt im interesse

der betroffenen. Je mehr fachleute an der Verantwortung beteiligt werden,
desto langwieriger wird das verfahren, und eine garantie gibt es doch nicht
für einen absolut richtigen entscheid.

c) Das interesse der umwelt, der gesellschaft:
Dazu gehören wiederum die familienangehörigen, die Vormünder, andere
mitmenschen, die irgendwie betroffen sein könnten, die verantwortlichen behörden,

welche unter anderem die geldmitte! der gesellschaft verwalten. Diese
interessen werden selten offen deklariert, in Wirklichkeit sind es meist die
entscheidenden gesichtspunkte, die aber lieber mit Scheinargumenten der kategor

ien a) und b) überdeckt werden.

Martin Stamm, Oberer Quai 12, 2503 Biel
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